Pensionsanpassung für 2004

Die folgenden Ausführungen gelten vorbehaltlich der vom Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz noch zu erlassenden Verordnung nach § 108 Abs. 5 iVm § 108f ASVG für das Kalenderjahr 2004.

Anpassungsmodus

Gemäß § 90 Abs. 7 PG erfolgt die Anpassung der Beamtenpensionen für 2004 (und 2005) wie im ASVG. § 607 Abs. 3a ASVG sieht folgenden Anpassungsmodus für 2004 vor:

1. Pensionen bis zur Medianpension werden mit der Inflationsrate angepasst. Die Inflationsrate ergibt sich aus dem Durchschnitt der Monatsraten von August 2002 bis Juli 2003. Sie beträgt laut dem Gutachten der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung 1,5%.

2. Die Medianpension wurde im Kommissionsgutachten mit 667,80 € festgestellt.

3. Pensionen über der Medianpension werden um den Erhöhungsbetrag der Medianpension als Fixbetrag erhöht. Der Fixbetrag beträgt demnach 10,02 €.

Anzupassende Leistungen

Gemäß § 41 Abs. 2 PG 1965 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Beginn des Anspruches auf Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres vorzunehmen. § 41 Abs. 2 PG 1965 ist am 21. August 2003 in Kraft getreten und gilt gemäß dem zum selben Zeitpunkt in Kraft getretenen § 41 Abs. 1 PG 1965 nur für Personen, die nach diesem Datum erstmals Anspruch auf Ruhebezug haben.

Zum 1. Jänner 2004 sind daher nur Ruhebezüge anzupassen, die bis zum 1. August 2003 angefallen sind; ab 1. September 2003 angefallene Ruhebezüge sind dagegen erstmals mit 1. Jänner 2005 anzupassen.

Bis zum 1. Dezember 2003 angefallene Versorgungsbezüge und sonstige wiederkehrende Versorgungsleistungen sind dagegen unabhängig vom Anfallszeitpunkt zum 1. Jänner 2004 anzupassen.

Durchführung der Anpassung

Pensionen im Sinne des § 90 Abs. 7 PG 1965 iVm § 607 Abs. 3a ASVG sind die Ruhe- und Versorgungsbezüge sowie die weiteren wiederkehrenden Leistungen nach dem PG 1965 jeweils mit Ausnahme der Kinderzulage bzw. der Zulage nach § 25 Abs. 3 PG 1965 (§ 3 Abs. 2, § 14 Abs. 5 und § 17 Abs. 7 PG 1965 in der im Rahmen der 2. Dienstrechtsnovelle 2003 mit Wirkung ab 1. Jänner 2004 geplanten Fassung). Die Anpassung ist wie folgt vorzunehmen:

· Liegt die anzupassende Pension unter der Medianpension oder entspricht sie exakt dieser, so sind sämtliche Pensionsbestandteile um 1,5% zu erhöhen.

· Übersteigt die anzupassende Pension die Medianpension, so ist der Ruhegenuss um den Fixbetrag zu erhöhen. Sämtliche anderen Pensionsbestandteile bleiben unverändert. Eine Aliquotierung des Fixbetrages auf die einzelnen Pensionsbestandteile findet nicht statt.

Die Ergänzungszulage nach § 26 PG 1965 ist, obwohl Bestandteil des Ruhe- oder Versorgungsbezuges, bereits von ihrer Konzeption als Differenzbetrag her vom Anpassungsvorgang ausgenommen. Für sie gelten die jeweils mit Verordnung der Bundesregierung festgesetzten Mindestsätze.

Anpassungsfaktor

Von der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung wurde im Gutachten für das Jahr 2004 unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben ein Anpassungsfaktor von 1,01 errechnet. Soweit das Beamtendienstrecht iwS die Anpassung bestimmter Beträge oder Werte um den Anpassungsfaktor nach § 108f ASVG vorsieht (zB § 94 Abs. 5 PG 1965 in der im Rahmen der 2. Dienstrechtsnovelle 2003 mit Wirkung ab 1. Jänner 2004 geplanten Fassung, § 5 TPG), ist dieser Anpassungsfaktor anzuwenden.

Wertausgleich

Ein Wertausgleich nach § 41a PG 1965 iVm § 299a ASVG ist für 2004 nicht vorgesehen.

